
 

 

 

 
 
 
 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion  
Kreishaus Recklinghausen  
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Ihre Anfrage vom 25.04.2022 „Kennzeichnungs- und Ka strationspflicht für 
Katzen“ 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Wagener, 
 
das Thema Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht für Katzen steht schon seit vielen 
Jahren immer wieder im Fokus von Tierschützern, sowohl seitens der Tierärzte, als 
auch der Tierschutzvereine, Tierheime und auch seitens unseres Fachdienstes 
Veterinärwesen. So wurde z.B. 2011 ein Informationsflyer zu der Thematik (siehe 
Anlage) veröffentlicht und über die Tierarztpraxen und Tierschutzvereine verbreitet. 
 
Tierschutzvereinen stehen über ein Landesförderprogramm Mittel für die 
Durchführung von Katzenkastrationen zur Verfügung. 
 
Nachfolgend die Antworten zu den in ihrer Anfrage gestellten Themen: 
 
1. Welche Möglichkeiten hat der Kreis, sich für das  Wohl der Katzen, 
insbesondere im Rahmen einer Katzenschutzverordnung  einzusetzen? 
 
Nach unserem Rechtsverständnis lässt das Tierschutzgesetz (TSG) es nicht zu, eine 
Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen (KatzenSchVO) für das gesamte 
Kreisgebiet festzulegen. Gemäß § 13b muss vor Erlass einer Rechtsverordnung 
festgestellt worden sein, dass eine hohe Anzahl an freilebenden Katzen innerhalb 
eines bestimmten Gebietes lebt und diese freilebenden Katzen aufgrund ihrer hohen 
Anzahl erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden aufweisen.  
 
Bereits 2015 hat das Veterinäramt zur Prüfung dieser Frage die Tierschutzvereine des 
Kreises Recklinghausen angeschrieben und um Rückmeldung bezüglich der von ihnen 
gemachten Beobachtungen hinsichtlich Anzahl und Erkrankungen freilebender Katzen 
in den Städten gebeten. Es wurden konkrete Fragen zu Tierzahlen, Gebieten und 
Erkrankungen gestellt. Auch die Ordnungsämter wurden um entsprechende 
Stellungnahme gebeten. Die vorliegenden Informationen zu Tierzahlen und 



 

 

festgestellten Schmerzen, Leiden und Schäden ermöglichen es nicht, auf Kreisebene 
die erforderlichen Voraussetzungen für den Erlass einer KatzenSchVO festzustellen. 
Ich schlage Ihnen vor, die Abfrage der Tierschutzvereine im Laufe des Jahres 2022 zu 
erneuern, um aktuelle Daten nutzen zu können.   
 
2. In welchen Städten im Kreis existiert bereits ei ne Katzenschutzverordnung? 
 
Eine eigenständige KatzenSchVO existiert in keiner kreisangehörigen Stadt. Diese 
können allerdings auf Grundlage des § 27 Ordnungsbehördengesetz unter anderem 
Vorschriften zur Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht von freilaufenden Katzen 
erlassen. Solche Vorschriften als Teil der allgemeinen städtischen 
Sicherheitsverordnungen gibt es in Castrop-Rauxel, Datteln, Gladbeck, Marl, Oer-
Erkenschwick und Recklinghausen. 
 
3. Welche Rolle kann der Kreis zukünftig dabei spie len, dass eine 
Katzenschutzverordnung für das ganze Kreisgebiet gi lt? 
 
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Bodo Klimpel 
Landrat 

 






